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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.03.1981

Norm

AußStrG §16 BII3a

JN §44

JN §105

Rechtssatz

Da die Zuständigkeitsvorschriften im Außerstreitverfahren grundsätzlich einer Parteienvereinbarung nicht zugänglich

sind und Verstöße dagegen stets einen Nichtigkeitsgrund abgeben, ist das vom unzuständigen Bezirksgericht

durchgeführte Verfahren einschließlich der bisher von ihm gefaßten Sachbeschlüsse als nichtig aufzuheben, Gemäß §

44 JN ist die Abhandlungssache dem zuständigen Bezirksgericht zu überweisen.
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